
Vorblatt 
Inhalt: 
Die Mitteilungspflicht von Behörden und Organen der öffentlichen Aufsicht soll auf Einrichtungen zur 
Betreuung oder zum Unterricht Minderjähriger ausgedehnt werden. 
Neben den in der Jugendwohlfahrt tätigen oder beauftragten Personen, die auf Grund berufsrechtlicher 
Vorschriften zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, sollen auch Berufsgruppen, die keiner 
berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen, im Falle des Verdachts einer Vernachlässigung, 
Kindesmisshandlung oder Kindesmissbrauchs verpflichtet werden, dem Jugendwohlfahrtsträger Meldung 
zu erstatten. 
Kompetenzgrundlage: 
In kompetenzrechtlicher Hinsicht stützt sich das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz auf Art. 10 Abs. 1 
Z 12, Art. 14 Abs. 1 und Art. 22 B-VG 
Alternativen: 
Beibehaltung der bisherigen Rechtslage. 
Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Österreich: 
keine 
Finanzielle Auswirkungen: 
keine 
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 
Die Novelle steht zu den Rechtsvorschriften der europäischen Union nicht im Widerspruch. 
Besonderheiten des Normsetzungsverfahrens: 
 
keine
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